
Bau-Turbo (30.10.2025): Veranstaltung am 15.06.2026 

Referentin: Frau Martina Löffler, Leiterin der Bauaufsichtsbehörde Darmstadt-Dieburg 

Aktenvermerk: (Stand 17.06.2026, Fachbereich Bau und Umwelt, Jürgen Geist) 

Durch den neu eingeführten § 36 a des Baugesetzbuches (BauGB) sind mit Zustimmung der 

Gemeinde Vorhaben des Wohnungsbaus nach den neu eingeführten § 31 Abs. 3 BauGB und 

§ 34 Abs. 3b BauGB zulässig. Die Zustimmung zu den beantragten Vorhaben kann aktuell nur 

die Gemeindevertretung erteilen. Sollte eine Delegierung von der Gemeindevertretung auf 

den Bau-, Planungs- und Umweltausschuss oder auf den Gemeindevorstand gewünscht sein, 

so müsste die Hauptsatzung dementsprechend geändert werden. 

Die Inhalte des neu eingeführten § 36a BauGB sagen Folgendes aus: 

 

Unabhängig von einer Delegierung der Zustimmung der Gemeindevertretung auf den Bau-, 

Planungs- und Umweltausschuss oder auf den Gemeindevorstand, sollte zur städtebaulichen 

Klarstellung der Zielvorgaben für eine geordnete städtebauliche Entwicklung ein 

Grundsatzbeschluss der Gemeindevertretung zum „Bau-Turbo“ gefasst werden. 

Die Inhalte des neu eingeführten § 31 Abs. 3 BauGB sagen Folgendes aus: 

 

Die Inhalte des neu eingeführten § 34 Abs. 3b BauGB sagen Folgendes aus: 

 



Die Inhalte des neu eingeführten § 246e BauGB sagen Folgendes aus: 

 

Der Grundsatzbeschluss der Gemeindevertretung zum „Bau-Turbo“ sollte die Fragen klären, 

ob: 

-der Bau-Turbo grundsätzlich Anwendung finden soll (Infrastrukturmaßnahmen prüfen) 

-in welchen Bereichen der Bau-Turbo Anwendung finden soll (Geltungsbereich festlegen) 

-eine Übertragung auf den Bauausschuss erfolgen soll 

-die vorhandenen Baulücken (ca. 3,0 ha) in die Beurteilung einbezogen werden sollen 

-die personelle Besetzung der Bauverwaltung für Anfragen zum Bau-Turbo ausreicht 

Zur Übersicht, über die bereits rechtsgültig vorhanden Bebauungspläne, ist das nachfolgende 

Schaubild Nr. 1 eingefügt: 

 

In der aktuellen Aufstellung der Bebauungspläne ist zu erkennen, dass für ca. 1/3 der 

Wohnbauflächen konkrete planungsrechtliche Vorgaben vorliegen. 



Zur Übersicht, über die vorhandenen voll erschlossenen und sofort bebaubaren 

Wohnbaugrundstücke, ist das nachfolgende Schaubild Nr. 2 eingefügt: 

 

In der aktuellen Aufstellung der Baulücken sind 60 Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 

30.136 m² gelistet. Hieraus ergibt sich ein Mittelwert mit einer Größe von ca. 500 m² je 

Grundstück. Im nachfolgenden Schaubild Nr. 3 ist zu erkennen, dass die Gesamtflächen der 

Baulücken in etwa den Wohnbauflächen des Baugebietes „Am Abteiwald“ entsprechen. 

 

  



Durch die mögliche Zustimmung der Gemeindevertretung nach § 36 a BauGB und die sich 

hierdurch ergebenden Zusatzmengen bei häuslichem Abwasser und bei der Versiegelung von 

Flächen, sind die infrastrukturellen Gegebenheiten einer ordnungsgemäßen und 

fachgerechten Abwasserbehandlung zu prüfen.  Unter Beachtung des Jahresberichts nach 

der Eigenkontrollverordnung (EKVO) für das Berichtsjahr 2025 ist zu erkennen, dass die 

Kapazität der Abwasserbehandlungsanlage nahezu ausgelastet ist.  

Schaubild Nr. 4 (Auszug aus dem Gewässerschutzbericht 2025) 

 

Aktuell erfolgt durch das Ingenieurbüro Schäfer aus Dreieich eine Berechnung der 

hydraulischen Leistungsfähigkeit der Abwasserleitungen und der dazugehörigen Bauwerke. 

Weiterhin werden aktuell die Dimensionen des neu zu errichtenden Regenrückhaltebeckens 

im Bereich des „Alten Forsthaus“ ermittelt. Aus den nachfolgenden Plänen und 

Erläuterungen sind die Eckdaten des Rückhaltebeckens zu entnehmen. Die planerische und 

baulich Umsetzung des Rückhaltebeckens werden mit einer Zeitdauer von ca. 3 Jahren 

angesetzt. 



 



 

Die personelle Besetzung in der kommunalen Bauverwaltung, welche sich mit den Fragen 

des Bauplanungsrechts beschäftigen müssen, wird sich ab dem 01.02.2027 von  

4 Mitarbeitenden auf 2 Mitarbeiterinnen reduzieren.  

Im Gemarkungsbereich bietet sich nach Prüfung der vorliegenden Unterlagen nur das 

Wohngebiet der Bereiche „Sudetenstraße/Am Lerchesberg/Nieder-Röder Straße“ für eine 

mögliche zusätzliche Wohnbebauung an.   

 

 



 

Auf Veranlassung der Verwaltung erfolgte im Jahr 2012 durch das Ingenieurbüro Schäfer eine 

Berechnung der hydraulischen Leistungsfähigkeit und der Schmutzfracht für den o.a. 

Plangeltungsbereich. Das Ergebnis ist dem eingefügten Screenshot zu entnehmen und 

schließt mit der Möglichkeit der hinteren Bebauung der Grundstücke ab. 



 

Die Gemeindevertretung hatte sich im Jahr 2016 mit den Möglichkeiten zur Bebauung in 

zweiter Reihe beschäftigt und alle betroffenen Grundstückseigentümer angeschrieben, ob sie 

von der Aufstellung eines Bebauungsplanes gebrauch machen möchten und das 

Planungsrecht für hintere Bebauungen anteilig mitfinanzieren würden. Aufgrund der 

Tatsache, dass ca. 50% der Grundstückseigentümer eine städtebauliche Anpassung zur 

Hinterlandbebauung abgelehnt hatten, wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 

14.12.2016 das Verfahren zur möglichen Aufstellung eines Bebauungsplanes eingestellt. Auf 

den nachfolgend eingefügten Screenshot wird verwiesen. 



 

 



 

 

Der aufgestellte Aktenvermerk dient als Beratungsgrundlage für den Gemeindevorstand, den 

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss und für die Gemeindevertretung. 




